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ermann SasSses Ablehnung
der Barmer T heologıschen Erklärung

Vor dem Hıntergrund seınes Kırchenverständnisses

Eıiner der Theologen, der sıch auch innerhalb der kırchlichen Opposi-
t10N den Natıonalsozıialiısmus star mıt der armer Theologischen
rklärung auseınandersetzte, der damalıge rlanger Professor für
Kırchengeschichte Hermann Sasse (1895—1976).

Im usammenhang des armen-Jubıiläums VON 1984 hat Martın
Wıttenberg Sasses Beurteiulung der Barmer Theologischen rklärung WwWIe
O1g zusammengefaßt: „Mıtarbeıter der Barmer Erklärung bıs u
letzten Moment Gegner ihrer Abfassung VON Anfang a  9 mehr und mehr
aber auch iıhrer Gestalt und ihres nhalts und iıhrer Verwendung dann
aber auch erteidiger ihrer ursprünglıchen Abzıelung und iıhres Wort-
lauts‘‘. Wiıttenberg sıeht das Denken 5asses, das ıhn dieser Haltung
Barmen gegenüber bewegte, bestimmt VON fünf Grundantrıeben:

seinem Streben nach Wahrhaftigkeit und dem damıt verbundenen
„Kampf die Lüge, zumal dıe Lüge in der Kırche",
der Adus se1iner Betrachtung der Kırchengeschichte als legıtımem
we1g der eologıe erwachsenen Betonung des echtsgedankens,
sel1ner auf persönlıchen Erfahrungen mıt nıchtdeutschen e_
rischen und anderskonfessionellen Kırchen der Welt basıerenden
Öökumenischen Haltung,
se1iner Bındung das lutherische Bekenntnis und infolgedessen
einem Sakramentsglauben.*

In Anlehnung Wıttenbergs T1 soll zunächst der theologısche
Gesamtrahmen der Ml Sasses abgesteckt werden, dann in dre1ı
Schritten diese 101 1Im usammenhan der Vor-, Abfassungs- und
Wiırkungsgeschichte der Barmer rklärung darzustellen

Wahrheit und Lüge
Sasse hatte in seinem Bemühen Wahrhaftigkeıit 1M Gegensatz

seiınem späteren Kontrahenten Hans Asmussen? dıe ügen des Natıonal-
sozlalısmus und dıe Unvereinbarkeıit VON dessen relıg1ösen Vorstellungen



mıt dem Glauben der evangelıschen MC sehr früh erkannt und sıch In
seinem Beıtrag ‚„ Zur kırchlichen eıtlage” 1Im RC  iıchen ahrbuch‘“‘
1932 deutliıch VON der SDAP abgegrenzt. Gegenüber der „„‚unabänder-
lıchen““ orderung des Parteiprogramms der VON 1920 nach Ader
Freiheıit er relıg1ösen Bekenntnisse 1ImM Staat, sowelt S1e. nıcht dessen
Bestand gefährden der das Sıttlıchkeits- und Moralgefü der CI -
manıschen Rasse verstoßen”, wobeıl dıe Parte1 den „Standpunkt eines DOSI-
t1ven Christentums‘‘ wollte, beharrte Sasse araur, daß die ECValN-
gelısche re VON der TDSuUunde /eme vorsätzliıche und permanente Be-
leidigung des Sıttlıchkeits- und Moralgefühls der germanıschen Rasse‘ 1st
und daß S16 emgemä keinen NSpruc auf Duldung 1m Drıtten e16
hat.“ Zusammenfassend tellte Sasse die rage „Wır wollen nıcht WISSeN,
ob dıe Parte1ı für das Christentum eintritt, sondern WIT möchten erfahren,
ob auch 1mM Drıtten GiC dıe 1IMC das Evangelıum freı und ungehindert
verkünden darf der nıcht, ob WITr also uUNSCETEC Beleidigungen des germanı-
schen oder germanıstischen Moralgefühls ungehindert fortsetzen dürfen,
WI1e WIT 6® mıiıt Gottes L un beabsıiıchtigen, der ob uns dort Eın-
schränkungen auferlegt werden daß WITr OS nıcht mehr in der Schule
tun dürfen und WT das e hat, uns diese Eınschränkungen qufzuer-
egen?“3

Sasses amp galt Jjedoch vornehmlıch der Lüge der Kırche, In der die
Lüge ZUTr „Iromme(n) Lübes wird.® In der Kırche wırd gelogen, weiıl dıe
Menschen in der 1MC S ünder sind.® Diıe fromme 1L:U9Ee; dıe neben dem
Menschen auch Gott belügen wıll, macht sıch In der Oorm der „erbau-
lıchen Lüg!  e der eılıgen- der Lutherlegenden breıt, der sS1e dringt als
„dogmatısche Lüg  06 In dıe Kirche ein./’

Sasse unterscheı1idet zwıschen einem theologısch-biblischen und einem
phılosophıschen Begriff der Lüge Der Unterschıe 1eg darın, daß der
eologe die Unwahrheıit der Aussage beurteıilt, während der Phılosoph
NUTr dıe Wahrhaftigkeit des Aussagenden ordert ‚„Das aber 1st der bıb-
lısche, der theologısche Begrıff der Lüge schuldhaft dıe ahrheı VCI-

eugnen und dıe Unwahrheit aussprechen, auch WENN dıe Schuld VOI Golt
sıch hınter einer Oona es verbirgt.“”® Dieses objektivierende ahrhe1ıts-
verständnıs eiıne der 1INC. vorgegebene, erkennbare objektive
ahrheı VOTAaUS. Sasse findet s1e für dıe lutherische Kırche In der re
ıhrer Bekenntnisschriften. Mıt den Bekenntnisschriften dıfferenzlert
„be1l ler unbeugsamen Strenge 1Im amp dıe alsche rTe
zwıschen der seelenverderbenden rrlehre und dem Adus Unwissenheıit
irrenden Bruder‘® und ordert er gerade auch Zu Schutz verführter



Deutscher Christen VOT Izu übereifrigen Inquisıtoren der Bekennenden
HC die Gleichbehandlung ler Häresıen, dıe auch in der Bekennenden
1INC obdachlos geblıeben sejen.!©

Ihre für dıe Kırche gefährliıchste Ausprägung erhält dıe fromme Lüge
als institutionelle Lüge Sasse versteht darunter ‚„emine Lüge, dıe sıch den
Instiıtutionen der Kırche auswirkt. S1ıe 1st deswegen gefährlıch, weıl S1e.
dıe andren ügen ın der Kırche legalısıer' und damıiıt unausrottbar
macht.‘“*! In dem Moment, da die ırlehre (z das dogmenlose Chrıisten-
ium des Lıberalısmus) verfassungsrechtlıc Gleichberechtigung mıiıt der
reinen Lehre des Evangelıums erhält, wırd S1e. ZU organıschen es  d-
teıl der Kırche. und dıe wichtige kırchliche Funktion der Lehrzucht ann
nıcht mehr ausgeübt werden.!?

Vor lem VOoN diıesem etzten Gedankengang her 1st 1mM Zusammen-
hang mıt seinem konfessionell lutherischen Glaubensverständnis Sasses
Ablehnung der Unıion verstehen, dıe auch 1mM Streıit Barmen und dıe
Verfassung der Deutschen Evangelıschen Kırche VON 1933 Be-
deutung gewınnt. Der Artıkel dieser Verfassung sıecht dıe Grundlage der
Deutschen Evangelıschen Kırche 1mM „Evangelıum VON Jesus Chrıistus, WI1IEe
6S uns in der eılıgen Schriuft bezeugt und in den Bekenntnissen der eIOTr-
matıon NCU Alls 1C getreien ist.‘“}* Damıt übersieht dıe Verfassung nach
Sasse das unterschiedliche Evangelıumsverständnıis der beıden protestantı-
schen Konfessionen. S1e. macht, die anrheı verschweıgend, diese dog-
matısche Lüge der vermeınntlichen Eıinıigkeıit der Konfessionen ZUur ıhre
Institution voraussetzenden instıtutonellen L:üge In dieser Anklage 1st
Sasses eıgene theologısche Bewertung vorausgesetzl, dıe davon ausgeht,
daß zwıschen den beıden Konfessionen nach WwWIe VOT kırchenspaltende
Gegensätze bestehen erKun und Begründung dieser 1C soll 1M
tolgenden Abschnıitt dargestellt werden.

Bekenntnisbindung In Ökumenischer Verantwortung

TIEedtTic Wılhelm Hopf charakterisıerte Sasses kırchliche Eınstellung
als „Bekenntnisbindung In Öökumeniıuischer Verantwortung‘“‘>, Sasse selbst
bringt se1Ine posıtıve Ekklesiologıe auf folgenden Nenner: 50 bestehen
dıe beıden SÄätze nebeneılınander, daß dıe iıhrem Bekenntnis eue uthe-
rische Kırche wahrhaft Kırche Jesu Chriıstı ISt, und daß dıe ITrCc Christi
auch jJense1lts der Grenzen der lutherischen Konfession 1sSt. el Sätze
gehören in der lutherischen Lehre VON der 1IrC untrennbar
sammen.‘‘!®
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Sein Öökumenisches Verantwortungsgefühl veranlaßte Sasse In der Aus-
einandersetzung mıt Karl Barth eine Unıon der beiden protestantischen
Konfessionen In eutschlan:! arau hinzuweılsen, dıe theologıischen
Unterschiede zwıschen den beıden Kırchen nıcht auf natıonaler ene
überwunden werden können. Barth ırft VOTI, habe „nıcht verstehen
wollen, daß das Rıngen dıe Überwindung der rrtümer iın der Christen-
heıt und dıie gemeınsame Erkenntnis der ahrheı schlechterdings
nıcht auf dıe Lutheraner und die Reformierten In eutfschlan beschränkt
bleiben Denn selbst WENN INnNan annımmt, daß 6S In eutschlan
einer Unıion käme, W as waäare damıt für das Verhältnis der lutherischen und
der reformierten Kırchen der Welt gewonnen?‘“!

Daß Sasse sıch dem Bekenntnis der lutherischen Kırche verpflichtet
wußte, in dem das wahre Evangelıum gelehrt und bekannt sah, 1eß ihn
nıcht übersehen, daß dıe Kırche Jesu Christi nıcht das lutherische Be-
kenntnis gebunden ist Dıe Kırche Jesu ist dort, selbst Ist, darum
auch be1ı den Ssogenannten „Schwärmern‘“‘, Was schon die Kırche der Re-
formatıon nıcht verhehlte .18 och damıt sınd WIT bereıits eC1m rsprung
SeEINES konfessionellen Denkens angelangt.

Im Jahrhundert bricht für Sasse eiıne NCUC Epoche der Geschichte
der Kırche Dıie Reformatıon ZUr paltung und Konfessionalıi-
sıerung der Unıyersalkıirche: A[Das Konfessionskirchentum 1st das eigent-
IC Ergebnıis der Kırchengeschichte des ReformationszeitaltersSein ökumenisches Verantwortungsgefühl veranlaßte Sasse in der Aus-  einandersetzung mit Karl Barth um eine Union der beiden protestantischen  Konfessionen in Deutschland darauf hinzuweisen, daß die theologischen  Unterschiede zwischen den beiden Kirchen nicht auf nationaler Ebene  überwunden werden können. Barth wirft er vor, er habe „nicht verstehen  wollen, daß das Ringen um die Überwindung der Irrtümer in der Christen-  heit und um die gemeinsame Erkenntnis der Wahrheit schlechterdings  nicht auf die Lutheraner und die Reformierten in Deutschland beschränkt  bleiben dürfte. Denn selbst wenn man annimmt, daß es in Deutschland zu  einer Union käme, was wäre damit für das Verhältnis der lutherischen und  der reformierten Kirchen der Welt gewonnen?‘““!7  Daß Sasse sich dem Bekenntnis der lutherischen Kirche verpflichtet  wußte, in dem er das wahre Evangelium gelehrt und bekannt sah, ließ ihn  nicht übersehen, daß die Kirche Jesu Christi nicht an das lutherische Be-  kenntnis gebunden ist. Die Kirche Jesu ist dort, wo er selbst ist, darum  auch bei den sogenannten „Schwärmern“, was schon die Kirche der Re-  formation nicht verhehlte.'® Doch damit sind wir bereits beim Ursprung  seines konfessionellen Denkens angelangt.  Im 16. Jahrhundert bricht für Sasse eine neue Epoche der Geschichte  der Kirche an. Die Reformation führt zur Spaltung und Konfessionali-  sierung der Universalkirche: „Das Konfessionskirchentum ist das eigent-  liche Ergebnis der Kirchengeschichte des Reformationszeitalters .... Wenn  die Kirche Christi, die eine heilige katholische Kirche im mittelalterlichen  Abendland in, mit und unter der Gestalt der mittelalterlichen Universal-  kirche exisistierte, so existierte sie seit dem Reformationszeitalter in, mit  und unter den Konfessionskirchen. Die Frage nach der wahren Kirche  Christi ist fortan die Frage, wie diese Kirche sich zu den Konfessions-  kirchen verhält.“? Sasse gebraucht hier zur Beschreibung der Kirchen-  gestalt die Terminologie lutherischer Abendmahlslehre. Die Abendmahls-  lehre ist für ihn Ausdruck des wiederentdeckten Evangeliumsverständ-  nisses der sich im 16. Jahrhundert als erste Konfessionskirche konstituie-  renden lutherischen Kirche.? Indem die neue Kirche ihre Lehre formu-  lierte, veranlaßte sie die alte und die spätere Reformierte Kirche schließ-  lich, ebenfalls ihr Bekenntnis zu fixieren. Seit dem Reformationsjahr-  hundert existieren somit auch alle anderen Kirchen in Gestalt von Kon-  fessionskirchen.  Nach der Lehre des Neuen Testaments ist die Einheit der Kirche stets  eine Einheit in der Wahrheit und damit in der Lehre.?*! Die großen  42Wenn
dıe Kırche CRHMSML dıe eıne heıilıge katholische Kırche 1mM mıttelalterlichen
an In, mıiıt und der Gestalt der miıttelalterlichen UnıLhvyversal-
kırche exisıistierte, exIistierte sS1e. seıt dem Reformationszeitalter In, mut
und den Konfessionskirchen. Dıiıe rage nach der wahren Kırche
Christi 1st fortan dıe rage, WIe diese Kırche sıch den Konfessions-
kiırchen verhält.‘““? Sasse gebraucht hier ZUTr Beschreibung der Kırchen-
gestalt dıe Terminologie lutherischer Abendm  Islehre Dıe Abendmahls-
ehre ist für ihn Ausdruck des wıederentdeckten Evangelıumsverständ-
N1SSeESs der sıch 1Im Jahrhunder' als Konfessionskirche konstitule-
renden lutherischen Kirche.% em dıe NCUC Kırche iıhre TE formu-
lıerte, veranlaßte S1e dıe alte und dıe spätere Reformierte IC chlıeß-
lıch, en iıhr Bekenntnis fixieren. Seılt dem Reformationsjahr-
undert existieren SOmı1t auch alle anderen Kırchen In Gestalt VOoN Kon-
fessionskırchen.

ach der enre des Neuen JTestaments 1st dıe Einheıit der Kırche StEIS
eine Einheıit In der ahrhe1ı und damıt in der Lehre..?! Dıe großen
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Glaubenswahrheiten „sınd VOoNn der rechtgläubigen Kırche er Zeıten als
rechte Auslegung der eılıgen Schrift anerkannt worden.‘‘22 FEın Bekennt-
N1ıS ist dıe „lehrmäßig a  © Anschauung VOon dem, Was dıe Wahr-
heıt des Evangelıums ist.‘“ Miıt der Confessio Augustana CA) konnte die
lutherische Kırche einen faktıschen Lehrkonsens vOorwelsen: „ecclesiae
(nıcht ulherus apud NOS docent‘‘. 4 Wenn Sasse hier
auch nıcht Unrecht VO aktum der doctrina als KOonstiıtutionsgrund der
1INC. ausgeht, trıtt doch be1ı ıhm eine in der frühen Reformations-
kırche sıcher noch nıcht verstandene Betonung der Oorma doctrinae e1n
enre und Formulierung der TE sınd be1ı ihm nıcht mehr ennen
Miıt dieser Sıchtweise übernimmt e 9 als ehemalıger arrer In einer unler-
ten Kırche, das neulutherische Bekenntnisverständnis des ahrhun-
derts Dıe neulutherischen Theologen 9 geprägt urc erweckungs-
theologische Einflüsse und e1in NCU erwachsendes konfessionelles Bewußt-
se1n, Adus der In VII bekannten Bestimmung der Kırche als „CON£ZTE-
gatıo Sanctiorum, in qua evangelıum DUIC docetur el admınıstrantur
sacramenta““ und der olgerung, daß ZUTr wahren Eıinheıt der Kirche
ausreichend Sel1, „consentire de doctrina evangelı eit de admıniıstratione
sacramentorum””, den Schluß, daß e1in formulierter CONSCHSUS de doctrina
für den Beıistand und das Kırchesein der 1INC. unerl1äblıc se1 Man sah
diıesen Konsensus iın den lutherischen Bekenntnischriften niedergelegt.”

Auf VII nımmt auch Sasse in seinem amp dıe Unıion in
Altpreußen und später dıe Deutsche Evanglısche Kırche ezug, dıe
e1 für iıhn keıne Kırche se1InN können, weıl in ihnen in Umkehrung VO

\VAR| der CONSCHNSUS .de doctrina evangelı el de admıniıstratione AaCTId-
mentorum‘“ Uurc dıe Gleichberechtigung der beıden kırchlichen Lehren
ZUT unerheblichen menschlıchen traditi0: . dıe MEeENSC  16 „tradıt10"“ der
Verfassung dagegen ZUuU Konstitutionsgrund der Kırche wird.%

Kirche(n) und ecCc

Zum Erweié der anrheı der re der Kırche ist der Erweils der
Katholizıtät, damıt die Übereinstimmung mıiıt der enre der Väter NnOL-
wendıg. Deshalb ann sıch dıe lutherische Kırche der Reformation N-
über der Papstkırche als dıe eıigentliıche katholısche Kırche verstehen. Sıe
ist dıe wahre Fortsetzuung der bısherigen Uniıvers  irche, enn S1e ist
Verkündigerin und Bewahrerıin des reinen Evangeliums.“’ Dıe Zerstörung
der Kırche Z1ng VOoNn der VO Evangelıum abgefallenen altkırchlichen
Obrigkeit aus Dıe reine re des Evangelıums wırd also für dıe MNCUE
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Kırche ZU „Rechtsgrund ihrer Exıistenz als selbständige Kırchengemein-schaft‘“# Wıe das rechte Evangelıumsverständnis den innerkirchlichen
Rechtsgrun der lutherischen Kırche bıldet, wıird se1ne Formulierung In
der se1lmt dem Augsburger Religionsfrieden VON 1553 ZUT staatskırchen-
TeC  iıchen Grundlage der Anerkennung der evangelısch-lutherischenKirche.*

Seıit dem Jahrhunder gewmnnt der wiederum dus dem euluther-
tum stammende Begriff des „Bekenntnisstands“‘ Bedeutung iın der kırchen-
recC  iıchen Dıskussion. Der Bekenntnisstand als verfassungsrechtliche
Geltung der Bekenntnisschriften 1ImM Jjeweıligen Kırchenterritorium soll dıe
Geltung des Bekenntnisses als „Norm der Te und Band kırchlicher
Eınheit‘** bewahren und „auf seine faktische Durchsetzung In Te und
en der Kırche hınarbeiten .“}

5asse, der ebenfalls dıe rechtliıche Geltung des Bekenntnisses verficht,
unterstutzt se1ıne theologische Anschauung uUurc kırchengeschichtlich-
pragmatısche Argumente: „ADIe Geschichte der protestantischen Kırchen In
den letzten Menschenaltern und VOT em dıe deutsche Kırchengeschichte
der etzten Jahre lehren mıt Tr Deutlichkeit, daß 6S für eine Kırche
vergleichlich viel leichter Ist, dus den rırtümern des Moderniısmus und
Säkularismus ZU Worte Gottes zurückkehren, WENN dıe ehre, in der dıe
betreffende Kırche die Nnormatıve Geltung des Wortes festgestellt und iıhr
Verständnis dieses Wortes nıedergelegt hat, auch noch eine rTeC  IC VOI-
pfliıchtende Geltung hat.‘‘>2

SASSes Kritik Im Vorfeld der Synode
Dıe dre1ı Theologen Hans Asmussen (1898—1968), arl ar'!

(1886—1968) und Thomas Breıt (1880—1966) hatten Maı 1934
in Franfurt Maın den ersten Entwurf einer gemeınsamen theologischen
rklärung der kırchliıchen Opposıiıtion erarbeıtet, der ihrem Auftraggeber,dem ‚„‚Arbeıtsausschuß der Bekenntnisgemeinschaft der Deutschen van-
gelıschen Kıirche“, auf seiner vierten Sıtzung Maı 1934 in Leipzig
vorgelegt werden sollte

och bevor der Ausschuß zusammenkam, chrıeb Sasse 21 Maı
einen 116e d eINEs der Ausschußmitglieder, den bayerischen ndes-
bıschof Hans Meıser, In dem en se1ine Krıtik dem Frankfurter Ent-
wurf äußerte. Sasse meldete auf dem Hintergrund SeEINES Verständnisses
VOoNn Kırche und Bekenntnis grundsätzliche und sıtuationsbezogene eden-
ken Seine grundsätzlıche 10L richtet sıch den „Unionismus“



des Entwurfs, der arın ZU Ausdruck komme, daß dıe rklärung VON

„theologıschen Voraussetzungen” der Deutschen Evangelıschen Kırche
spreche, während S4asse und andere ‚auf TUn VON der DEK den
Namen einer Kırche absprechen“ müßten.

Zur ellung der Argumentatıon Sasses ist CS hıer notwendig, urz
auf Geschichte und Wesen der DEK und Sasses Kritik ihr einzugehen.
Dıie Deutsche Evangelısche Kırche hatte Julı 1933 den Deutschen
Evangelıschen Kırchenbund, der VO 1922 bıs in LeC  3 gültiger
„Zusammenschluß der deutschen Landeskırchen gemeinsamer Ver-
treiung iıhrer Interessen“‘‘“* BCWESCH WAäl, abgelöst. „Auf S$1e gingen nach
Art des Reichsgesetzes VO 1933 dıe Rechte und ichten des
Kırchenbundes über.‘> Die politischen Ereignisse des Jahres 1938 hatten
nıcht unwesentlıch diıesem usammenschluß beigetragen.

och 1mM selben Jahr veröffentlichten dıe 55  eologıschen Blätter‘“
Sasses Ablehnung der DE  7 In seinem Aufsatz /DIie deutsche Unıon VON
19337 kommt Sasse dem Urtenl, daß die urchführung der Verfasssung
der DEK ‚„„das Ende der evangelıschen IIC ugsburgıischer Konfession
1mM deutschen Landeskırchentum edeuten muß.‘6 Dieses Ende muß die
DEK deswegen herbeıführen, weıl S1e dıe nach VII notwendıge und
gleichzentig für dıe Konstitution der IFC hinreichende Einheıt der Tre
des Evangelıums und der evangelı.msgemäßen Sakramentsverwaltung
nıcht vorweılisen kann, zugleic jedoch urc hre menschlıch tradıtionelle
Eıinheıt der Verfassung den lutherischen Landeskırchen das echt auf iıhre
verfassungs- und verwaltungsmäßıige Selbständigkeıt nımmt. Die e_
riıschen Kırchen „müssen 6S sıch gefallen lassen, daß ihnen i  inıen für
die Verfassung vorgeschrieben werden, ‚Soweıt diese nıcht bekenntnIis-
mäßig gebunden ist eiıne Eiınschränkung, dıe dıe Reformierten sıch g_
sıchert aben, be1l denen Im Unterschied VO Luthertum dıe Verfassung
e1in Teıl des Bekenntnisses ist.‘7

Dıe DEK ermöglıcht, obwohl in ihrer Taambe nach W1e VOI iıhr
Bundescharakter betont ISt, den Te1  ırchen 1m des on nıcht
mehr dıe SEe7ESS10N. Daraus wırd für Sasse ersichtlıch, daß der In der Be-
zeichnung der erein1ıgung als AKırche? angedeutete chriıtt ZUT Union
aktısch bereıts gelan ist.>3 Zu den Merkmalen der DEK gehört CS, WI1e
en Unionskırchen, ‚„„daß das Bekenntnis für S1e. eine geringere Be-
deutung besıtzt als dıie erfassung, weiıl diese das eINZIKE wırklıche Eın-
heitsband ist.‘“ Das olg Aus der in der Taambe verkündeten Gleich-
berechtigung der vereinigten Bekenntnisse erufung auf den auch In

V II für dıe Einheıit der Kırche zıtıerten lo0cus classıcus Eph A it.
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abe1ı werden dıe gemeınten Bekenntnisse nıcht genannt. Für lutherischeGeistliche entsteht der wlespalt, daß S1e sıch be1ı iıhrer Ordination ZUT
einschließlich ihrer Verwerfungsformeln und amıt In der en

mahlsfrage auch ZUT erwerfung der SCCUu docentes‘‘ bekennen,daß dieses Bekenntnis jedoch gleichzeıitig MC dıie Verpflichtung auf dıe
Verfassung der DEK und die In ıhr statulerte Gleichberechtigung der ‚„„dusder Reformation erwachsenen‘‘“® Bekenntnisse aufgehoben wird.“)

Für Sasse bleibt bestehen, daß dıe Einheit der Kırche mıt VII I1UTeine Eıinheıit der enre se1n annn DIe Lehreinheit zwıschen Reformierten
und Lutheranern ist nach WIeE VOT nıcht gegeben Denn für dıe lutherische
Kırche 1sSt Rechtfertigung des ünders Adus Glauben Inhalt des
Evangeliums, für dıe reformierte I11UT der Hauptinhalt.“* Während dıelutherische Kırche deshalb eutlc hinsichtlic der soteri10logischen Be-
deutung VOoN Gesetz und Evangelıum unterscheıidet und In Jesu Werk als
usleger des Gesetzes NUTr SeIN ODUS alıenum erkennt, 1st der In der refor-
mierten TC verkündigte Christus gleichzeitig vollmächtiger Auslegerdes Gesetzes, der den ursprünglıchen Sıinn desselben wıederherstellt.®*© Das
Evangelium unterscheıidet sıch fürn Calvin VO ‚Gesetz als Ganzem“‘ 11UTr
99  UrCc dıe größere Deutlichkeit der Offenbarung‘“* und auch der ın refor-
mierter Tradıtion stehende arl Barth hält nıcht viel VO der in der Kon-
kordienformel ZUuU Bekenntnis der lutherischen 1INC gewordeneneNnre der Unterscheidung Von Gesetz und Evangelium“®°: A dürfte

se1n, daß hıer mıt jener gewIlssen leıdenschaftlichen Wiıllkür, dıe dasGeheimnis und dıe Gefahr der lutherischen enre mehr als einem
Punkte ISt, eine Überbetonung vollzogen wird, dıe sıch weder dus deracC begründen läßt, deren Mißlichkeiten sıch ängs herausgestellten und dıe INan be1ı er Ehrfurcht und Bewunderung VOT Luthers auch

lıtät besser nıcht mıtmacht.‘“#®
darın, vielleicht gerade arın sıch manıfestierenden theologischen Genia-

Das Auseinandergehen 1mM Evangeliumsverständnis Ist nach Sasse dıe
Ursache des Auseinandergehens des Calvinısmus und des Luthertums.
Jener hrunterschied wırkt sıch 1mM unterschiedlichen Glaubens-,Kırchen(verfassungs)- und Inkarnationsverständnis und in der verschıe-
denen Beurteilung des Verhältnisses VON Rechtfertigung und Prädestina-
tıon qus.*7 Dıe Konkordienformel wußte sıch VON der calvınıstischen
Kırche UrcC eine Kırchengrenze geschiıeden und bekundete diesen „Un-terschıed in eiıner echten kırchliche(n) Lehrentscheidung““®, sıch 61 In
ıhrer Begründung auf dıe Fragen des Abendmahls und der Prädestination
beschränkend. .“ Gegenüber Barth, der als Unsıiınn betrachtet, &u



ehaupten, CS selen dıe heutigen Reformierten, dıe mıt docentes g-
meınt und VvVon denen InNan sıch also kirchlich geschıeden w1issen müsse‘®,
und deshalb für eine Unıion der en Kırchen plädıert, betont Sasse, daß
die lutherische 1rC mıt iıhren Verwerfungsformeln „bestimmte alsche
Lehren“ verurteilte, Adıe nıcht eine Zeıt gebunden sind.‘©1

Zusammenfassend ist Sasse dıe DEK blehnt VOoN seinem
erständnıiıs VON VII her Er versteht den Artıkel als normatıve FOr-
derung der Einheıt des Evangelıumsverständnisses und der evangelıums-
gemäßen Verwaltung der Sakramente für die Eıinheıit der Kırchen, nıcht als
bekenntnıshafte, Darstellung kirchlicher Tre VOI der Welt Dıe ehr-
mäßıge Einheıit der DEK ist nıiıcht gegeben Der edanke des Natıonal-
kırchentums, der sıch der Bıldung der DEK nıederschlägt, 1st en Pro-
dukt des theologıschen Lıberalısmus des 19 Jahrhunderts, der eın Be-
kenntnis und eiıne arau gegründete Kırche kannte und den Konstitutions-
grund der TO olglıc in der Natıonalıtät fand.°*

DIie Unijonsbildung des Jahrhunderts und der DEK aben für Sasse
ihre Ursache mıt arın und das ist der zweıte, sıtuatıonsbezogene Krıiıtik-
pun daß das rechte Verständnıiıs des Evangelıums und des lutherischen
Bekenntnisses als se1iner rechten Auslegung in der lutherischen Kırche
selbst verlorengegangen se1.”®

Für Sasse ann 6S 91006 eiıne „Fiıktion" se1n, „WCNnN ANZCNOMMEN wiırd,
iın der DEK seıen ‚Bekenntniskıirchen‘ vereinıgt und die Leute, dıe auf der
Bekenntnissynode zusammenkommen, waären sıch auch 90008 ırgendwıe dar-
über eINIE, Bekenntnis und Bekenntniskıirche 1St‘>+ Dıie Eınigkeıt 1mM
Evangelıumsverständnis, die nach Sasse nıcht einmal für die lutherischen
Vertreter einer Synode untereinander ınfach vOorausgeselzl! werden kann,
ist Bedingung der Kırche und eiıner vollen Kırchengemeinschaft, dıe
wiıederum Bedingung gemeınsamen Lehrens und Bekennens 1st. Da refor-
mierte und lutherische Kırche sıch 1im Verständnıiıs des Evangelıums er-
scheıiden, können die yNno|  en eıne Lehrentscheidung NUur konfessionell
getrennt, jeweıils als Synode für iıhre Kırche fällen, unabhängıg VOoN deren
Bezeichnung als Bekenntnis der Erklärung.” Wenn 16S$ JESC  ©,
WENN dıe Synode geWrennt lehrte, eröffnete sıch dıe Möglıchkeıit eines
erfolgreichen Wırkens auf eıner olıden Rechtsbasıs Auf das Geltend-
machen dieser Rechtsbasıs kam 6S für Sasse 1mM wesentlichen SO könne
die Synode „NUTr Erfolg aDben, WEeNN S1e.behaupten, es seien die heutigen Reformierten, die mit secus docentes ge-  meint und von denen man sich also kirchlich geschieden wissen müsse‘“,  und deshalb für eine Union der beiden Kirchen plädiert, betont Sasse, daß  die lutherische Kirche mit ihren Verwerfungsformeln „bestimmte falsche  Lehren“ verurteilte, „die nicht an eine Zeit gebunden sind.“  Zusammenfassend ist zu sagen, daß Sasse die DEK ablehnt von seinem  Verständnis von CA VII her. Er versteht den Artikel als normative For-  derung der Einheit des Evangeliumsverständnisses und der evangeliums-  gemäßen Verwaltung der Sakramente für die Einheit der Kirchen, nicht als  bekenntnishafte. Darstellung kirchlicher Lehre vor der Welt. Die lehr-  mäßige Einheit der DEK ist nicht gegeben. Der Gedanke des National-  kirchentums, der sich in der Bildung der DEK niederschlägt, ist ein Pro-  dukt des theologischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts, der kein Be-  kenntnis und eine darauf gegründete Kirche kannte und den Konstitutions-  grund der Kirche folglich in der Nationalität fand.°?  Die Unionsbildung des 19. Jahrhunderts und der DEK haben für Sasse  ihre Ursache mit darin — und das ist der zweite, situationsbezogene Kritik-  punkt —, daß das rechte Verständnis des Evangeliums und des lutherischen  Bekenntnisses als seiner rechten Auslegung in der lutherischen Kirche  selbst verlorengegangen sei.®  Für Sasse kann es nur eine „Fiktion‘“ sein, „wenn angenommen wird,  in der DEK seien ‚Bekenntniskirchen‘ vereinigt und die Leute, die auf der  Bekenntnissynode zusammenkommen, wären sich auch nur irgendwie dar-  über einig, was Bekenntnis und Bekenntniskirche ist‘“*, Die Einigkeit im  Evangeliumsverständnis, die nach Sasse nicht einmal für die lutherischen  Vertreter einer Synode untereinander einfach vorausgesetzt werden kann,  ist Bedingung der Kirche und einer vollen Kirchengemeinschaft, die  wiederum Bedingung gemeinsamen Lehrens und Bekennens ist. Da refor-  mierte und lutherische Kirche sich im Verständnis des Evangeliums unter-  scheiden, können die Synodalen eine Lehrentscheidung nur konfessionell  getrennt, jeweils als Synode für ihre Kirche fällen, unabhängig von deren  Bezeichnung als Bekenntnis oder Erklärung.” Wenn dies geschähe, d. h.  wenn die Synode getrennt lehrte, eröffnete sich die Möglichkeit eines  erfolgreichen Wirkens auf einer soliden Rechtsbasis. Auf das Geltend-  machen dieser Rechtsbasis kam es für Sasse im wesentlichen an. So könne  die Synode s. E. „nur Erfolg haben, wenn sie ... sich auf die Wahrung der  rechtlichen Interessen der in Deutschland zu Recht bestehenden Bekennt-  niskirchen beschränkt.‘“ Hierbei bezieht Sasse sich auf das historische  Recht der beiden Kirchen.  47sıch auf dıe Wahrung der
rec  iıchen Interessen der in Deutschland eC bestehenden Bekennt-
nıskirchen beschränkt.‘>® Hıerbei bezieht Sasse sıch auf das hıstorische
0der beıden Kırchen
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Im Augsburger Reliıgionsfrieden VON 1555 den nhängern der
Augsburger Konfession voHe:; immerwährende Religionsfreiheit‘” g -währt worden, mıiıt der Eınschränkung, daß diese freie Relıgionswahl auf
dıe beschränkt 16 S1e fand 164 1mM Westfälischen Frieden Aus-
dehnung auf dıie Reformierte 1INC

Das ecC der evangelıschen Kıirchen auf ihre Exı1istenz wurde mıiıt dem
Versuch -der konfessionell geprägten Landeskırchen In der einheıtlichen
Reıichskirche gebrochen In dem T1e Meıser schreıbt Sasse deshalb

müßte (von der bevorstehenden S5ynode) geze1igt werden, WIe der
as. der ufhebung des kırchlichen Terrıtorialismus dase der be1-
den evangelıschen Konfessionskirchen aufgehoben wırdIm Augsburger Religionsfrieden von 1555 war den Anhängern der  Augsburger Konfession „volle, immerwährende Religionsfreiheit‘®” ge-  währt worden, mit der Einschränkung, daß diese freie Religionswahl auf  die Stände beschränkt blieb. Sie fand 1648 im Westfälischen Frieden Aus-  dehnung auf die Reformierte Kirche.  Das Recht der evangelischen Kirchen auf ihre Existenz wurde mit dem  Versuch -der konfessionell geprägten Landeskirchen in der einheitlichen  Reichskirche gebrochen. In dem Brief an Meiser schreibt Sasse deshalb:  „Es müßte (von der bevorstehenden Synode) gezeigt werden, wie unter der  Maske der Aufhebung des kirchlichen Territorialismus das Recht der bei-  den evangelischen Konfessionskirchen aufgehoben wird ... Die Aufhebung  des Rechts der evangelischen Konfessionskirchen, als Kirchen, nicht nur  als theologische Richtungen zu existieren, bedeutet faktisch den Bruch  Deutschlands mit der Reformation .... Die Synode hat, da es sonst keine  Instanz mehr gibt, die das kann, in der ganz konkreten Not dieser Stunde  den Kampf um das Recht der Reformationskirchen in Deutschland zu  kämpfen. Ich könnte mir denken, daß das, wenn es in der rechten Weise  geschieht ein kirchenhistorisches Ereignis allererster Ordnung' wird; . ein  Ereignis auch für den Staat. Denn dann würde das Reich zum ersten Male  seit dem 30. Januar 1933 wirklich auf die Grenze seines Rechts ge-  stoßen“8,  Mit der neuen Kirchengestalt hatte für Sasse eine zunehmende. Poli-  tisierung der Kirche seit 1817 — Einführung der Union in Preußen auf  Betreiben des Königs — ihren Höhepunkt gefunden. In der preußischen  Union war der Bekenntnisstand der einzelnen Bekenntniskirchen durch die  Erklärung ihrer' Gleichberechtigung aufgehoben worden. Diese Gleich-  berechtigung verdankte sich nicht einer kirchlichen Lehrentscheidung,  sondern 'sie war die Durchsetzung' des politischen Machtwillens Friedrich  Wilhelms III.° Die unierte Kirchenregierung mußte von:den beiden  evangelischen Kirchen Preußens „als rechtmäßiges Kirchenregiment an-  erkannt werden.‘“° Die Gleichberechtigung und die Relativierung der Be-  kenntnisse zugunsten des Staatswillens hatte eine zunehmende Patrioti-  sierung und Nationalisierung der Evangelischen Kirche der Altpreußischen  Union (APU) begünstigt und zur Entstehung der Deutschen Christen ge-  führt.“ Wie Friedrich Wilhelm III. ging und gehe es diesen ‚nicht um  Lehren, sondern um die Durchsetzung eines politischen Willens in der  Kirchei  Die DEK nimmt in ihrer Präambel sowohl auf die geschichtlich-poli-  tischen Umwälzungen ihrer Zeit als auch auf das Gleichberechtigungs-  48Dıe Aufhebungdes Rechts der evangelıschen Konfessionskirchen, als Kırchen, nıcht 161008
als theologische Rıchtungen exıstieren, bedeutet faktısch den TUC
eutschlands mıiıt der ReformationIm Augsburger Religionsfrieden von 1555 war den Anhängern der  Augsburger Konfession „volle, immerwährende Religionsfreiheit‘®” ge-  währt worden, mit der Einschränkung, daß diese freie Religionswahl auf  die Stände beschränkt blieb. Sie fand 1648 im Westfälischen Frieden Aus-  dehnung auf die Reformierte Kirche.  Das Recht der evangelischen Kirchen auf ihre Existenz wurde mit dem  Versuch -der konfessionell geprägten Landeskirchen in der einheitlichen  Reichskirche gebrochen. In dem Brief an Meiser schreibt Sasse deshalb:  „Es müßte (von der bevorstehenden Synode) gezeigt werden, wie unter der  Maske der Aufhebung des kirchlichen Territorialismus das Recht der bei-  den evangelischen Konfessionskirchen aufgehoben wird ... Die Aufhebung  des Rechts der evangelischen Konfessionskirchen, als Kirchen, nicht nur  als theologische Richtungen zu existieren, bedeutet faktisch den Bruch  Deutschlands mit der Reformation .... Die Synode hat, da es sonst keine  Instanz mehr gibt, die das kann, in der ganz konkreten Not dieser Stunde  den Kampf um das Recht der Reformationskirchen in Deutschland zu  kämpfen. Ich könnte mir denken, daß das, wenn es in der rechten Weise  geschieht ein kirchenhistorisches Ereignis allererster Ordnung' wird; . ein  Ereignis auch für den Staat. Denn dann würde das Reich zum ersten Male  seit dem 30. Januar 1933 wirklich auf die Grenze seines Rechts ge-  stoßen“8,  Mit der neuen Kirchengestalt hatte für Sasse eine zunehmende. Poli-  tisierung der Kirche seit 1817 — Einführung der Union in Preußen auf  Betreiben des Königs — ihren Höhepunkt gefunden. In der preußischen  Union war der Bekenntnisstand der einzelnen Bekenntniskirchen durch die  Erklärung ihrer' Gleichberechtigung aufgehoben worden. Diese Gleich-  berechtigung verdankte sich nicht einer kirchlichen Lehrentscheidung,  sondern 'sie war die Durchsetzung' des politischen Machtwillens Friedrich  Wilhelms III.° Die unierte Kirchenregierung mußte von:den beiden  evangelischen Kirchen Preußens „als rechtmäßiges Kirchenregiment an-  erkannt werden.‘“° Die Gleichberechtigung und die Relativierung der Be-  kenntnisse zugunsten des Staatswillens hatte eine zunehmende Patrioti-  sierung und Nationalisierung der Evangelischen Kirche der Altpreußischen  Union (APU) begünstigt und zur Entstehung der Deutschen Christen ge-  führt.“ Wie Friedrich Wilhelm III. ging und gehe es diesen ‚nicht um  Lehren, sondern um die Durchsetzung eines politischen Willens in der  Kirchei  Die DEK nimmt in ihrer Präambel sowohl auf die geschichtlich-poli-  tischen Umwälzungen ihrer Zeit als auch auf das Gleichberechtigungs-  48Die 5Synode hat, da 6S keıiıne
Instanz mehr g1bt, dıe das kann, In der Sanz konkreten Not dieser Stunde
den Kampf das SC der Reformationskirchen In Deutschland
kämpfen. Ich könnte mMır denken, daß das, WENN In der rechten Weıse
geschieht ein kırchenhistorisches Ere1ignis allererster Ordnung wird, e1in
Ereign1s auch für den Staat Denn dann würde das e1ic ZUuU ersten Male
se1mt dem 0. Januar 1933 WITKI1IC auf dıe Grenze SEINES eC g-stoßen“2.

Miıt der Kırchengestalt hatte für Sasse eine zunehmende Polı-
tisierung der Kırche se1it 1817 Einführung der Union In Preußen auf
Betreıben des Könıgs iıhren Höhepunkt gefunden In der preußıschen
Unıion der Bekenntnisstand der einzelnen Bekenntniskirchen urc dıe
rklärung ıhrer Gleichberechtigung aufgehoben worden. Dıiese Gleich-
berechtigung verdankte sıch nıcht einer kırchlichen Lehrentscheidung,sondern S1e dıe Durchsetzung des polıtıschen Machtwillens Friedrich
11nelms Dıie unilerte Kırchenregierung mußte VOonNn den beıiıden
evangelıschen Kırchen Preußens „‚als rechtmäßiges Kırchenregiment
erkannt werden.‘‘® Dıe Gleichberechtigung und dıe Relatıvierung der Be-
kenntnisse Zzugunsten des Staatswillens hatte eiıne zunehmende Patrıoti-
sıerung und Nationalısıerung der Evangelıschen Kırche der Altpreußischen
Unıon (APU) begünstigt und ZUr Entstehung der Deutschen Christen g-führt.®! Wıe TI  10 Wılhelm II Zing und gehe diesen „nıcht
L,ehren;: sondern dıe Durchsetzung eINeEs pOlılıschen Wıllens In der
Kırche.‘t0%

Dıie DEK nımmt In ıhrer Präambel sowohl auf dıe geschichtlich-poli-tischen Umwälzungen iıhrer Zeıt als auch auf das Gleichberechtigungs-
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denken ezug und macht e1de geradezu iıhrer Voraussetzung
„In der Stunde da Gott deutsches olk eine große geschichtliche
en rleben Läßt verbinden sıch dıe deutschen evangelıschen Kırchen

Fortführung und Vollendung der urc den Deutschen Evangelıschen
Kırchenbund eingeleıteten inıgung CINMLZCNH Deutschen Evange-
ıschen Kırche Sıe vereinıgt dıie aus der Reformatıon erwachsenen gleich-
berechtigt nebeneinanderstehenden Bekenntnisse feierlichen
un C563 Solche Voraussetzung der DEK und iıhre Bezeichnung als
MC eIie] nach Sasse dıe Basıs für das völlige ufgehen der Kırche 1ı
Staat, WIC 6S der beschriebenen Entwicklung der vorgzeichnet ist
und VO  ; den natiıonalsozıialıstischen Mac  abern angestrebt wird. UrCcC
dıie Gleichberechtigungserklärung wırd den deutschchristliıchen edanken
der Einheıitskirche J1ür und Tor geöffnet da dıe Verfassungserklärung
staatskırchenrechtliche Bedeutung hat

Eın Rechtskampf der Kırchen Übergriffe des Staates für
Sasse deswegen erfolgreicher auf rund Föderatıon reichsrechtlich
anerkannter Konfessionskirchen führen als auf der Verfassungsgrund-
lage der DEK Mıt der armer Theologischen rklärung schlug dıe Be-
kenntnısgemeinschaft der Deutschen Evangelıschen 1rC Schlı1eH7lıc JE-
doch den VON iıhr bereits N Auge gefaßten®® anderen Weg C1in

Die Barmer Synode und Hermann SAasses Protest VO. 5} Maı 1934

Dıie Bekenntnissynode der Deutschen Evangelıschen Kırche VCI-
abschıedete 31 Maı 1934 mıiıt der armer Theologischen Erklärung
CIM SCMECINSAM ver‘:  rtete: Lehrdokumen Der lutherische Konvent
der 5Synode hatte dıe Zustimmung dieser CM  n Erklärung
dreı Voraussetzungen geknüpftt:

”1 DIe Erklärung 1SE NUr Zusammenhang miıt dem (am Maı
gehaltenen Synodal Referat VonNn Asmussen verstehen
Dıe S5Synode hält dıe ung für CIn Zeugn1is das S1IC auf iıhre
Verantwortung und be1l dem SIC auf weıtere noch leistende
theologısche e1 hınausschaut.
Dıie rklärung hat nıcht den Charakter Bekenntnisses Sınn
des Heıidelberger Katechismus und des Augsburger Bekennt-
N1SSECS C677

Sasse der armen bıs ZUT letzten ase der 10N der Er-
klärung teılgenommen hatte reiste VOT der endgültigen Verabschiedung
der » ng ah und ermöglıchte damıt der 5Synode C1INEC EINSUMM1LSE Be-
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schlußfassung Vor se1iner Abreise egte el dem Präses der Synode in einer
schriftlichen Stellungnahme dar, weshalb in der armer rklärung eiıne
„Vergewaltigung der evangelısch-lutherischen Kirche‘‘®® erblickte,
dıie E mıiıt seiner Abreise protestieren MUSSe

Sasse bejaht zunächst dıe bıblıschen Wahrheiten der Thesen e1IN-
sSschheblıc iıhrer Verwerfungen ITOLZ der verschıedenen Interpretierbarkeit
Urc. dıe einzelnen Konfessionen und sıecht in den Ihesen dıe möglıche
Grundlage für e1in konfessionell vera  teies Lehrurteil

Dadurch, daß dıe Sätze VOoN der Synode als BaNnzZe aNngCNOMMEN
wurden, aben S1e keinen Anspruch auf Gültigkeıit, da e1in Lehrurteil auch
1Im des Versagens des zuständıgen Kirchenregimentes NUuUrTr VON einer
konfessionell bestimmten Synode für dıe jeweılıge Konfession gefällt
werden kann

DiIie Taambe. der Erklärung nımmt ezug auf den Il der
Verfassung der DEK, der 1m „Evangelıum VON Jesus Chrıstus, W1e 6S uns
in der eılıgen Schrift bezeugt und In den Bekennntnissen der eIOT-
matıon NECU alls 1C getreien ist”,  . dıe „Grundlage‘” der DEK sıeht Mıt
diesen Worten ist dıe Einheit der Konfessionen 1ImM Evangelıumssver-
ständnıiıs vorausgeselzl, W as nıcht der Realıtät entspricht. Da VII die
Eıinheıt der Lehre für die Einheıt der 1INCfwiıderspricht dıe
erfassung der DEK dem lutherischen Bekenntnis und ist damıt kırchen-
rechtliıch ungültıg Dıie Anerkennung der DEK bedeutet dıe pferung der
Wahrheıitsfrage zugunstien der Nützlichkeıitsfrage

Sasse SC mıiıt den Worten „Ich bın nıcht mehr In der Lage, iın der
sogenanniten Bekenntnisfront eıne WıIirklıche und wırksame Vertretung des
Bekenntnisses der lutherischen und der reformıerten Kırche sehen, und
bedaure 6S aufs tıefste, daß dıe große Stunde einer Konföderatıon der
echten Bekenntniskirchen versaum und alur der Weg einer‚ das
Bekenntnis der Reformatıon verwıschenden und auflösenden Union be-
schrıtten worden ist 402

SASSEes Kritik der Barmer Theologischen Erklärung
und ihrer Verwendung his 1937

Sasses 1CL der armer rklärung und ihrer Verwendung in den
folgenden dreı Jahren ist sehen 1m Zusammenhang des Streıts innerhalb
der Bekennenden Kırche das Verhältnıis VON Bekenntnisakt (actus
confess10n1s) und Bekenntnisstand (status confess10n1s). Die beıden maß-
geblich der Abfassung der Erklärung beteilıgten Theologen Barth und



Asmussen betonen aDeı den uellen Aspekt des Bekenntn1isses, Sasse
den statuarıschen.

Sasses 1ıfTer richtet sıch in der Auseinandersetzung mıiıt Karl Barth
dessen sıch bereıits in der VON ıhm verfaßten rklärung der Freien

Reformierten Synode in armen VO und Januar 1934 offenbarenden
Prounion1ismus. In ese dieser rklärung über das rechte Verständnıs
der reformatorischen Bekenntnisse ın der Deutschen Evangelıschen Kırche
der Gegenwart  4670 hat Barth das scheinbar auch für dıe lutherische Kırche
NEUC verbindliche Verständnis ihrer „Belange” gefunden: „Angesichts der
Einheıt, In der dieser Irrtum heute in Erscheinung getreicn 1St, sınd dıe in
der eınen Deutschen Evangelıschen Kırche zusammengeschlossenen Ge-
meılnden aufgerufen, unbeschadet iıhrer lutherischen, reformierten oder
unlerten erkun und Verantwortung, aufs NEUEC die Hoheıt des eınen
Herrn der eiınen IC und die wesentlıche Einheit ihres aubens,
iıhrer 16 DE und ihrer offnung, iıhrer Verkündigung HIC Predigt und
Sakrament, ihres Bekenntnisses und iıhrer Aufgabe erkennen Damıt ist
dıe Ansıcht abgelehnt: Es urie der MUSSe dıe berechtigte Vertretung
lutherischer, reformierter der unlerter ‚Belange' noch ımmer den ET-
fordernıssen des gemeinsamen evangelıschen Bekennens und Handels

e6‘/1den Irrtum und für dıe ahrheı übergeordnet werden.
In der Eıinleitung der Erklärung geht Ar näher auf dıe Dıfferenzen

zwıschen Lutheranern und Reformierten eın 99  16 in Sachen des end-
ma  S: <ondern in Sachen des rsten Gebots ist heute Streit In der Kırche
und en WIT heute bekennen! Dıieser UNSCICI Not und Au{fgabe I1-
über muß dıe der Väter zurücktreten, S1E muß einem immer
noch ernsten, aber nıcht mehr scheiıdenden, nıcht mehr kirchenspaltenden
Gegensatz der theologıschen Schule werden.66'/2

Miıt dieser sehr eindringliıchen Darstellung der theologischen Problem-
lage dürfte Barth übersehen aben, daß Luther dıe Unterscheidung gerade
begründet VON der rage nach der rechten Erfüllung des ersten Gebotes.”®
Als theologische Aussage zeugt die Formulıerung VOIN geringer
Kenntnis der anderen Konfession. Sasse kann, auf seinem Urteıil des nach
WIEe VOT bestehenden Unterschiedes im Evangeliumsverständnıs beharrend,
dıe In den Sätzen Auffassung, 6S bestünde zwıschen den
protestantischen Konfessionen „eine wesentliıche Eıinheıt des lau-
ensAsmussen betonen dabei den aktuellen Aspekt des Bekenntnisses, Sasse  den statuarischen.  Sasses Eifer richtet sich in der Auseinandersetzung mit Karl Barth  gegen dessen sich bereits in der von ihm verfaßten Erklärung der Freien  Reformierten Synode in Barmen vom 3. und 4. Januar 1934 offenbarenden  Prounionismus. In These 3 dieser „Erklärung über das rechte Verständnis  der reformatorischen Bekenntnisse in der Deutschen Evangelischen Kirche  der Gegenwart‘“° hat Barth das scheinbar auch für die lutherische Kirche  neue verbindliche Verständnis ihrer „Belange‘“ gefunden: „Angesichts der  Einheit, in der dieser Irrtum heute in Erscheinung getreten ist, sind die in  der einen Deutschen Evangelischen Kirche zusammengeschlossenen Ge-  meinden aufgerufen, unbeschadet ihrer lutherischen, reformierten oder  unierten Herkunft und Verantwortung, aufs neue die Hoheit des einen  Herrn der einen Kirche und darum die wesentliche Einheit ihres Glaubens,  ihrer Liebe und ihrer Hoffnung, ihrer Verkündigung durch Predigt und  Sakrament, ihres Bekenntnisses und ihrer Aufgabe zu erkennen. Damit ist  die Ansicht abgelehnt: Es dürfe oder müsse die berechtigte Vertretung  lutherischer, reformierter oder unierter ‚Belange‘ noch immer den Er-  fordernissen des gemeinsamen evangelischen Bekennens und Handels  671  gegen den Irrtum und für die Wahrheit übergeordnet werden.  In der Einleitung der Erklärung geht Barth näher auf die Differenzen  zwischen Lutheranern und Reformierten ein: „Nicht in Sachen des Abend-  mahls, sondern in Sachen des Ersten Gebots ist heute Streit in der Kirche  und haben wir heute zu bekennen! Dieser unserer Not und Aufgabe gegen-  über muß die der Väter zurücktreten, d. h. sie muß zu einem — immer  noch ernsten, aber nicht mehr scheidenden, nicht mehr kirchenspaltenden  Gegensatz der theologischen Schule werden.  672  Mit dieser sehr eindringlichen Darstellung der theologischen Problem-  lage dürfte Barth übersehen haben, daß Luther die Unterscheidung gerade  begründet von der Frage nach der rechten Erfüllung des ersten Gebotes. ”3  Als theologische. Aussage zeugt die Formulierung Barths von geringer  Kenntnis der anderen Konfession. Sasse kann, auf seinem Urteil des nach  wie vor bestehenden Unterschiedes im Evangeliumsverständnis beharrend,  die in den Sätzen Barths vertretene Auffassung, es bestünde zwischen den  protestantischen Konfessionen „eine wesentliche Einheit des Glau-  DeENS  0  ’  so daß sie in der Gegenwartssituation gemeinsam bekennen  könnten, nicht teilen. Die volle Kirchen- und Bekenntnisgemeinschaft  setzt nach lutherischer Lehre immer noch die Einigkeit im Grundverständ-  nis des Evangeliums voraus.”*  519 daß sS1e in der Gegenwartssituation gemeınsam bekennen
könnten, nıcht teılen. Dıie VOoO Kirchen- und Bekenntnisgemeinschaft
seizt nach lutherischer Lehre immer noch dıe Einigkeit 1im Grundverständ-
N1IS des Evangelıums voraus. *

.1



Barths Bekenntnisverständnis geht aus Von der das Bekenntnis fordern-
den S1ıtuation, entscheidend ist dıie aktuelle Bezeugung. Für ihn das
Bekenntnis insofern leichter als für Sasse, als für die reformierte Tradıtion,
dıe sıch VONN der katholıschen getrennt sıeht, der Nachweis iıhrer Katholi1-
zıtät nıcht bedeutsam ist WIE für dıe lutherische Kırche Das reformierte
Bekenntnis versteht sıch nach Barth als „die VON einer Örtlich
schriebenen christlıchen Gemeimnischaft Sspontan und Öffentliıch formulierte,
für ihren C’harakter nach außen his auf welilteres maßgebende und für ıhr
e1genes Lehren und Leben his auf weliteres richtungsgebende Darstellung
der der allgemeınen cCNrıstlichen Kırche vorläufig geschenkten Einsıicht
VOoN der alleın In der Schriuft bezeugten OUOffenbarung CGottes in Jesus
Christus.‘“>

Das lutherische Bekenntnıis, das USCTUC der wahren Tre des Evan-
gelıums se1n will, gilt In der ganzch Kırche, WI1e auch Barth erkennt. Er
ıll deswegen den Lehrkonsens mıiıt der alten Kırche aufzeigen und stellt
deshalb die altkırchlichen 5Symbola Miıt Luther zeugt „Das ist
meın Glaube, enn also gläuben alle rechten Chrısten, und also lehret uns
dıe Heılıge Schrift.‘‘/®

Be1 Barth ist das Bekenntnis als ogma der bekennenden Geme1inde
11UT Bekenntnis 1mM „Akt der immer erneuernden Erkenntnis.‘/7 95  rel
sagt INnan erst, WEeNnNn alle anderen Möglıchkeıiten erschöpft sınd, WENN INan
auf den Mund geschlagen, nıchts mehr anderes kann als eben TE
Jedes andere TeCd0O ist e1in fauler Zauber und VO Teufel, und WECNnN
wörtlich das Apostolıkum wäre.‘/8 Während für ıhn, WI1Ie für Sasse, das
Bekenntnis Urc seinen Inhalt wirkt, das Wort Gottes’?, muß be1ı Sasse
doch ZUuU Erweis der anrheır des Bekenntnisses und ZUT Vermeidung
eiInes Offenbarungsaktualiısmus der Biblızısmus der CONSCHNSUS ırum
ZU CONSCHSUS fratrum hinzukommen‘*‘, der in Barthschem Stil AUnd
WEeENN du tausendmal auf den Mund geschlagen wurdest, bevor du T}
Sagtlest.: Wenn das, Was du nıcht mıiıt dem Apostolıkum übereıin-
stımmt, ist 6S Häresıe. Dıie großen Bekenntnisse der IC egen nach
Sasse besonderen Wert araurf, S1e „nıcht NCU, sondern uralt sind.‘®

Zusammenfassend ann gesagtl werden, daß arl Barth gemä seinem
pragmatısch-aktualen Bekenntnissverständnis in Bekenntnissachen und
daher auch In Sachen der Unıion danach ragt, ob ‚CS wohlgetan‘“®?,
während Sasse „Juristisch-rational‘“®” dacht en möchte, ob 65 ATOC
getan %, bzw bekannt sSe1

In der Auseinandersetzung mıiıt Hans Asmussen spıtzte siıch dıe Dıver-
SCHZ in den Ansätzen ZUTr offenen Polemik S5asse, der in der Bezeiıch-



NunNng .„‚Barmer Bekenntnis”, Ww1e S1e in dıe Bekennende Kırche Eıngang
gefunden hatte, einen Treuebruch gegenüber den In armen beteiligten
lutherischen Bıschöfen sah”, fand In Asmussen, zumal später provozıert
urc dessen Aufsatz VON 1936, „Wıder dıe Luthertümer‘  ‘686 den aupt-
übeltäter den lutherischen Verrätern. Asmussen warft den konfess10-
nellen Lutheranern noch VOT se1iner Streitschrift VOTL, sS1e stellten „1N VOI-

schıiedenem Tade das Bekenntnis über dıe Schrift.‘‘?/ lle diese Formen
des Luthertums verzichteten „auf autorıitatıve Anwendung der Schrift auf
dıe ehren der Gegenwart, D:  1eren mıt den Irrlehrern 1Im Ausbildungs-
und Lehramt der Kırchen mıt der Begründung: gleic WIT das Auf-
sıchts- und Visıtationsamt innehaben, mussen WITr das es geschehen
lassen, weiıl dıe ITIiehrer auch ‚Lutheraner’ se1n behaupten.““ Sasse,
für den chrıft und Bekenntnis zusammengehören, weiıl das Bekenntnıis,
Aus der chrift9diese als iıhre rechte Auslegung VOI Mißbrauch
schützt, hält Asmussen se1n aktualıstisches Bekenntn1s- und Kırchenver-
ständıs VO  —_ „Für Asmussen Kirche, ne1n wurde IrCc| in den
ochen, als das Altonaer Bekenntnis verfaßt wurde. Für ıhn W, ne1n
wurde ırche, als dıe armer 5Synode dıe Theologische Erklärung
nahm. IC Ist, ne1ın Kırche wird für ihn immer wıeder in olchen
Momenten, die sıch, WEeNnNn natürlich auch in bescheideneren Formen, in
jeder Gemeınde, in jedem Gottesdienst, jeder Bıbelstun jeder ırch-
lıchen Versammlung wıederholen Kırchliches Bekenntnis g1ibt 6S eıgent-
ıch NUTr 1M Akt des Bekennens!‘ Asmussens Bekenntnisverständnıis, das

schon 1933 darlegte”® und das in der Formulıerung, den Teilnehmern
der 5Synode se1 e1in „gemeınsames Wort in den Mund geleg Eıngang in
die armer Erklärung gefunden hat”*, verwechselt das Bekenntnis mıiıt der
ophetie. Denn dıe ophetie ist „„Gottes Wort eine bestimmte e1it  eb
S1e 1st „undiskutierbare Aussage*‘‘.?“ Da NUur e1in Visıtationsamt ZUTr rechten
enre zurückrufen kann, das sıch selbst dıe ehre gebunden weıß, in
der Bekennenden Kırche jedoch selbst allerle1ı rrleher Ww1e Liberale, Arıa-
NI und Deutschchristen, dıe niıcht Ööffentlich 1ıderruf getlan aben, VOI-

einiıgt sind”>, ist e1in olches Visıtationsamt nıcht gegeben, da dazu e1in
DOSIELV bestimmtes Bekenntnis nÖötig wäre.**

Sasses Befürchtungen, daß die armer Theologische Erklärung rund-
lage eiıner Unıion werden könne bzw Se1, fanden Bestätigung urc
dıe Beschlüsse der altpreußıschen Bekenntnissynode in 1937 Dıie
S5Synode ahm Ort dıe armer Erklärung dıe Ordinationsbekennt-
n1ısse der altpreußıschen Kırche auf. Jetzt erreichte Sasses amp
dıe Verwendung der armer Erklärung einen gewISseN Höhepunkt. Für ıhn



wurde durch dıe Entscheidung In alle der Bekenntnisstand der alt-
preußıischen Kırche, W1e zuletzt Uurc dıe Taambe. der Verfassung VO
1922 festgestellt worden ist, aufgehoben.‘“> Dıe Beschlüsse VON
bedeuten dıe „Stiftung einer Union.‘® Damıt stellt sıch dıie Lage
der lutherischen Kırchen für Sasse dar, daß keine VO ıhnen sıch „heute
noch der Entscheidung entziehen‘“ kann, „„ob dıe Zustimmung Zu Barmer
Bekenntnis Kırchengemeinschaft egründet, oder dıe Zustimmung ZUT
Augustana, ob armen von der Augustana dus deuten 1St, der dıe
Augustana VOIN armen qaus.‘“?/

Sasses Prognose, daß dıe armer Erklärung „VoNn den Kırchen der
Zukunft nıemals den Bekenntnissen gerechnet werden‘‘“® würde, hatte
mıiıt dem Hallenser eschlu damıt schon bald ihre Wiıderlegung gefunden.
In se1ıner T1 der Verwendung der rklärung durch dıe Bekenntnis-
synode spricht bereıits selbst VO „Barmer Bekenntn1is‘“. Da sıch
jedoch weıgerte, mıt der Barmer rklärung sıch und der lutherischen
g d den reformıierten Bekenntnisbegriff aufdrängen lassen dıe
armer rklärung nthält WwW1e jedes reformıierte Bekenntnis einzelne rich-
tıge SäÄätze, ist aber als für dıe lutherische Kırche nıcht annehm-
bar99 zudem eine Unıion in Deutschlan dıe konfessionellen Unter-
schiıede In der Welt nıcht aufhöbe, da dıe Abendmahlsfrage ın den e_
riıschen Kırchen iın der Welt bestehen bliebe,!% konnte in dem orgehen
der Synode 1Ur e1in Handeln „„dUus Urteilslosigkeit und falsch verstandener
Bruderliebe‘“*) erblıcken

In gleicher Konsequenz sah Uurc den Beıtrıitt der Evangelısch-
Lutherischen Kırche In ayern ZUTr EKıD 1M ahre 1948 ‚‚dıe lutherische
Kırche nach der Unterzeichnung der Verfassung VON 1933 und nach der
Barmer Bekenntnissynode VOoNn 1934 ZU drıtten Male verraten und trat
aus der Evangelısch-Lutherischen Kırche In Bayern aus und In dıe ama-
lıge Evangelısch-(alt)lutherische MC über.102

Versuch einer Kritik

Dıe 1mM Kırchenkampf aufbrechenden onilıkte sınd nıcht ennen
Von der geschıichtlıchen und damıt kırchen- und theologıegeschichtlichen
Entwıcklung nach dem Weltkrieg. In der europäıischen Theologıe zeıgte
sıch nach Sasse ‚„„das Verlangen nach objektiven Wahrheıten, Tatsachen,
Werten. Aus dem Subjektivismus und der Anarchıe der Werte suchte INan
In Gesellschaft und Staat, In der Kırche und 1mM relıg1ösen LJeben; In der
Phılosophıe und In der Theologıe nach Wahrheıten und Werten, dıe ob-



jektiv en und auf dıe das MENSC  1 en und Denken sıch gründen
ann So kam ZUrT Wiıederentdeckung der Kırche, des Wortes Gottes,
des kirchlichen Bekenntnisses.  66105

Dıie theologische Sıtuation nıcht gesehen werden, daß dıe NCU-

protestantischen theologischen Rıchtungen des Jahrhunderts Banz VOI-

schwanden. Sasse welst beispielsweı1se den usammenhang zwıschen dem
neuprotestantischen Bekenntnisbegriff, der: e1in objektives Lehrbekenntnis
ablehnend, 1MC. als Zusammenfassung einzelner Bekennenender VCI-

steht, und dem Bekenntnisbegriff der Bekennenden Kirche auf.1%+ Dıe ob-
jektive Grundlage des aubens wurde VOI den verschıedenen sıch betont
rückwärts orientierenden theologıschen chulen auch verschıeden erkannt.

Karl Barths christozentrische Offenbarungstheologie ist als Wendung
jede theologische Anthropozentrik und damıt VOI lem den

Historismus der lıberalen Theologıe verstehen. Se1in Bekenntnisbegriff
CH da für iıhn Schriuft und Ge1st alleinıge Autorıtäten christlıchen
Lehrens sınd, dıe „JENSENS der christlichen Geschichte stehen‘“®, einen
aktualistischen Zug Für Barth können auf TUn SeINES Geschichtsver-
ständn1ısses dıe reformatorischen Bekenntnisse normatıven arakter 1U

insofern aben, als sıch in ıhnen e1in typologıisches Geschehen ze1IgtL.
Diesen Modellcharakter findet in den reformierten Bekenntnissen des
Reformationsjahrhunderts VOT, hinter denen „die als christlıche end-
mahlsgemeınde sich konstitulrerende Stadtgemeinde‘“!*® steht.

Bekenntnisverständnıs hat se1ne. augenscheimnliche Stärke in
seiner Beweglıichkeıit in der kirchlichen Auseiandersetzung. Es übersieht
jedoch dıe geschichtliche Wirklichkeıit der siıchtbaren Kırche, deren Iden-
tıtät WIEe jeder geschichtlichen Identität iıhre Kontinultät gehört. Damıt
gefährdet auf ängere IC selbst Kontinultät und Identität der Kırche
Konstitutionsgrund der Kırche als Versammlung der Gläubigen ist nıcht
dıe Versammlung und ihre erla  eıt: sondern letztendlich der Inhalt,
bzw das Zael des aubens, das ZUTr Versammlung Was Kırche ZUF.

Kırche macht, ist dıe Botschaft VON Chrıstus, oder WwWI1e Barth Sagch würde,
Christus selbst, der aber, bekannt werden, zuerst erkannt, der,
ergriffen werden, Zzuerst egriffen werden muß Dıe VON

T1SLIUS hat immer schon eıne sprachlich geschichtliche Identität und 1st
in dıieser Identät als Botschaft VOoNn Christus erkennbar. S1e ıll chrıstlıches
Leben bewiırken, das sıch w1e jedes irdische eben geschichtlich leibhaftıg
entwıckelt.

5asse, der siıch in der uCcC nach objektiven Werten den Bekennt-
nıssen seiner Kırche zuwandte, stellt rICc fest, daß dıe Konfessions-



kırchen Aus der einen UnLhunyersalkıirche entstanden, dıe die leıbhaftige
Gestalt des unsıchtbaren Leıbes Christi WAÄTrT, der nıcht VOoNn seıner g -
schichtlichen Ausprägung getrennt werden annn Zur Scheidung der
rchen, sowohl der Protestanten und der Katholıken als auch der Prote-
stantfen untereinander, dıe unterschiedliche Auffassung der christ-
lıchen Botschaft, dıe immer auf ıhren kırchlichen Vollzug in Verkün-
dıgung und Sakrament bezogen ist. raglıc scheımint die Ansıcht Sasses,
dıe 1ImM Neuluthertum des Jahrhunderts vorgebildet WAär, daß das Be-
kenntnis kırchengründen se1 Zumindest darf in dıiıesem Zusammenhang
nıcht übersehen werden, daß fast alle Bekenntnisse der lutherischen
1IMC eiınen polıtıschen nla hatten!®” und daß das „1US reformandı"““
ohl 1im Augsburger Relıgionsfrieden VOonNn 1555 als auch 1mM Westfälischen
rieden VO 164 alleın dem Landesherrn zustand, miıthin dıe Polıtisierung
der evangelıschen Kırchen nıcht 1837 der mıt anderen Aktionen preußi-
scher Herrscher einsetzt. SO mahnt Sasse 1m Zusammenhang einer Dar-
tellung der Ereign1isse der Züricher Reformatıon später ‚„„Man sollte
In den Prärogatıven der weltlıchen Obrigkeıt nıcht Reste des „konstantı-
nıschen Establıshments““ erblicken Das „„CUI1US reg10 eius rel1g10° ist alt
W1e dıe Menschheıt Und dıe Landesherren, Fürsten der republıkanischen
Stadträte aben nıcht dıe römischen Kaıser nachgeahmt, sondern dıe israe-
lıtıschen Könige ”

Dıe zielte nicht auf dıe Begründung eiıner Kıirche auf Kosten
der rreißung der alten Ihr Ortlau: SCWAaNnNn erst se1ıt den Relıgions-
gesprächen VON 1540 größere Bedeutung starkem polıtıschen Einfluß
des saächsıschen Kurfürsten.!” Sıe hatte ursprünglıch keıine normatıve,
sondern eıne ische Bedeutung, enn S1e bezeugt mıt „ecclesiae apud
NOS  . das Vorhandenseıin einer Kırche und ihrer re.
1 leichtfertig überhören ist Sasses Argument, daß die Formu-

lıerung des Bekenntnisses in einer „forma doctrinae evangelu”, dıe für dıe
Exıistenz derC unerläßlıche rechte ehre VOI der häretischen schützt.
S1e ermöglıcht eine aktuelle Bezeugung des Evangelıums in der MN-
wärtigen S1ıtuation und ann helfen, dıe Kontinuıltät der Kirche be-
wahren.

Kırchenerhaltende Wiırkung SO auch VON der armer Theologischen
Erklärung ausgehen. Als Lehrbekenntnis für eıne 1rC. S1e sowohl
auf TUn ihres quantıtativen als auch ihres qualitativen Gehalts nıcht in
rage kommen, S1e wollte auch nıcht se1In. Daß dıe pDOosıtıve ırkung
der armer Erklärung VON den Verwerfungsformeln ausgıng, hat Sasse
sıcher richtig gesehen Eıine Lösung konfessioneller TODIeme, dıe über



einen Zeitraum VON mehr als hundert Jahren Urc dıe Geschichte g —
worden Warcn, in der Konflıktsituation des Kirchenkampfes

nıcht möglıch Daß dıe Lage dennoch e1in gemeınsames Handeln der
beıden Konfessionen erforderte, für das C Sasses theologısch nıcht
differenziertem Bekenntnisglauben Weıtherzigkeit und eweg-
ichke1ı mangeln schlıen das neutestamentliche Bekenntnisverständnis
ist sıcher umfassender, aruber hıinaus auch die für dıe irche, nıcht
die 1INC für die gemacht wiıirkt sıch VOT em gegenüber dem
manchmal übereiufrıgen Vorangehen Karl tragısch aus

Als posıtıve ahnung aufzunehmen ist Sasses Votum, daß en Be-
kenntnis dogmatıschen Charakter hat und daß die konfessionelle Ge-
spaltenhe1 eıne dogmatısche Gespaltenheıit 1sSt. uch ın der Öökumeniıischen
Sıtuatiıon darf nıcht VETSECSSCH werden, daß das, Was und eınt, dıe
christlıche OfsScCc ist. Gerade auch indem dieser scheı1dende Charakter
der OfSC. wahrgenommen wird, wırd ihre ahrheı bekannt (vgl
Jer 6.14: Mt. 10,34 IL KOTr 11,18 L ebr. 4,12) In einer Zeıt der
zunehmenden Vermassung, Veremiheıitlichung und Normierung bietet dıe
Bezeugung einer Gemeijnsamkeıt der Kırchen in bewußter Annahme ihrer
Geschiedenheit auch die Möglıchkeıt einem SPaNNun#gS- und wirkungs-
vollen Zeugnı1s VOT der Welt Eıine Unıon, zumal aufgrun der Barmer
Theologischen rklärung, wäre A4us diesen Gründen weder wahrhaftıg
noch 1eDeEVo
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Ich bın eın passıver, sondern eın aktıver Gott, eın olcher Gott, der sıch
belehren der regıeren läßt, sondern der andere führen, regıeren und
anzuleıten plleg Martın Luther


